
Protokoll SVV vom 15.06.2021 

Neufassung vorletzter Absatz (beginnt mit „Herr Wobst äußerte sich…“) auf Seite 2: 

Herr Wobst verweist auf § 22 BbgKVerf „Mitwirkungsverbot“, wonach jeder Stadtverordnete 

verpflichtet ist, eine persönliche Befangenheit unaufgefordert vor Eintritt in den betreffenden 

Tagesordnungspunkt anzuzeigen. Er kritisiert Herrn Schönrock, der es im Zusammenhang mit den 

derzeit behandelten Bebauungsplanungen sowohl im Bauausschuss als auch im folgenden 

Hauptausschuss unterlassen hat, seine Befangenheit anzuzeigen. Herr Wobst gibt seiner Erwartung 

Ausdruck, dass sich ein solcher Vorgang nicht wiederholen dürfe. Er weist desweiteren die von Herrn 

Schönrock in seiner persönlichen Erklärung erhobene Forderung zurück, wonach Sitzungsleitung und 

Stadtverwaltung alle Stadtverordneten vor der Abstimmung zur BV0068/2021 auf „Verbindungen und 

Verwandtschaftsverhältnisse“ überprüfen sollen. Damit würden seiner Auffassung nach alle 

Stadtverordneten unter einen Generalverdacht gestellt, womöglich um von eigenem Fehlverhalten 

abzulenken. 
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